Resolution: Pharmazeut im Praktikum
Bisher ist es so, dass werdende Apotheker vor dem Dritten Abschnitt der Pharmazeutischen Prüfung „Pharmaziepraktikanten“ genannt werden. Dieser Name ist irreführend und wird der bis dahin erworbenen Kompetenz und der vierjährigen universitären Ausbildung nicht gerecht. Die Formulierung „Pharmaziepraktikant“ suggeriert Personen, die nicht mit der Ausbildung des Apothekers vertraut sind (dies trifft auf nahezu 100% der Apothekenkunden zu), die Befähigung eines Schüler-/Betriebspraktikanten. Die bisherige Bezeichnung macht es daher dem Patienten unnötig schwer in dem Auszubildenden einen kompetenten Ansprechpartner und Berater zu sehen. Deshalb fordert der Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland e.V. die deutsche Apothekerschaft dazu auf dafür zu sorgen, dass für Auszubildende verbindlich die Bezeichnung „Pharmazeut im Praktikum“ durchgesetzt wird.
